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Gesetzgebender Rath, 22. May»
Fortsetzung.

Zweytes zurükgewiestnes Gutachten der Finanzcom.
mißion über vas Zehndgeschäft.

B. Gesetzgeber! Als gestern aus Veranlassung des

§. 2. unseres Gcsetzesvorschlags über Entrichtung und
Loskaufung der Zehnden, mehrere wesentlich von einan«
der abweichende Gedanken, sowohl über die schiklichste

Basis, auf welche die Loskaufe solcher Gcfälle gegrün,
det seyn sollten als über die Erstattung der diesjährigen
Zehndpflicht auf die Bahn gebracht wurden, gefiel es

Ihnen B. G. diesen wichtigen Gegenstand zu einer noch-
maligen Vorberathung Ihrer staatswirthschaftlichen
Commißion zurückzuweisen; und diese beeilt sich heute,

Ihnen ihr unmaßgebtiches Gutachten kürzlich dahin zu
eröffnen: daß, mit einsweiliger Vorbeygehung aller nä.
Hern Details. Verfügungen über mehr benannte Gegen-
stände, »»verschoben ein Gesetzes. Beschluß gefaßt wer-
den möchte, wie folgt:

In Erwägung, daß durch den Schluß vom y. Sept.
1800, die bisher bestandenen Gesetze über den Loskauf
der Zebnden einzustclteu erkennt, und dadurch andere
endliche Bestimmungen über diesen Gegenstand nothwen-
dig gewordn sind;

In Erwägung, daß die nähere Entwicklung dieser

Bestimmungen die reifste Ueberlegung erheischt, mittler-
weile aber die Festsetzung dießfälliger Hauptgrundsätze bey

der gegenwärtigen Lage der Republik von bringender
Nothwendigkeit sey;

keiten, aufdem Grund und Boden des helvetischen Ge»

diets haften können;

In Erwägung aber, daß die Anerkennung dieses

Grundsatzes, namentlich auch itt Absicht aufdie Zehndcn,
die bestimmte Erklärung ihrer Loskäuflichkeit vor allem
aus erfodere;

In Erwägung ferner, daß die sogenannten Klein,
zehndcn die öftere Veranlassung Mäßiger Streitigkeiten
geworden sind; daß aber der Staat, bey gerichtlicher
Abschaffung derselben, nichts desto minder pflichtig sey,
die Pnvatcigcnthümer dieser I-ztgcnannlen Gefalle, auf
eine dillige Weise zu entschädigen;

In Erwägung endlich, daß das Gesetz den rechtmäßi.
gen Eigenthümern des Zehndens, bis auf erfolgenden
Loskauf desselben, den Besitz ihrer jährlichen Nutzungen
sichern soll; verordnet:

1. Alle diejenigen Artikel des Gesetzes vom io. Nov.
1798 welche den Zchnden betreffen, so wie alle seit,

her über diesen Gegenstand ergangenen Gesetze, De.
crete und Beschlüsse, sind durch gegenwärtiges ganz,
lieh zurückgenommen.

2. Eben so diejenigen Gesetze, welche, unter der vori-
gen Ordnung der Dinge, den Loskauf der Zehndeu

untersagten, find und bleiben hiemit aufgehoben und

demnach von nun an, alle Zehndcn in Helvetien als

loskäiißich erklärt. Die Art und Weise des Los.
kaufs wird für diejenigen Fälle, wo der Eigenthü.

mer und der Pflichtige sich nicht gütlich vergleiche»

können, ei» besonderes Gesetz nächstens bestimmen.

Unter den durch vorstehenden Art. loskäuflich erklär,

ten Zehnden find begriffen : die Zchnden von Gersten,

Roggen, Korn oder Dinkel, Weizen, Eichkorn,
Hafer, Emmer, Feldbohnen, Erbsen, Wicken Pa.
schi, Linsen, Türkcnkorn, Taback, Milio, Melgone,

PonneMo »ero Ulld Lànico, dann der Weinzchn.

In Erwägung demnach, daß nach den allgemeinen
Foderungen der helvetischen Staatsverfassling, und nach
dem buchstäbliche» Inhalt des i; §. derselben, keine

ewige» und unadlöslichen Lasten, Zinse und Dienstbar-



den der Heu« und Cmbdzchnden» und endlich alle

in eine veränderliche oder unveränderliche Summe
Geldes uingeschassue Z.hndgefalle.

4- Dagegen sollen alle andern, uiiter dem Namen
Kleinzehnden < oder unter irgend einer andern Bc-
ncnnung begriffenen Zehndgefälle, welche bey dem

Ausdruche der Revolution wirklich noch in Nmura
sind entrichtet worden, hiemit unenlgeldlch aufge

hoben seyn und bleiben. Doch wird der Staat die

Privalbesitzer solcher Gefalle billig entschädigen,
unv ein besonderes Gesetz die Art und die Termine
der dießfalts zu treffenden Ausrichtung bestimmen.

4. Der diesjährige Großzehnden soll auf bisherigen
Zuß entrichtet; derjenige des Staats und der Klöster

durch die Verwaltungskammern oder die von den-

selben bestellten Unterbehördcn bezogen und einzig

zur Entschädigung der Rückstände der Geistlichen und

Schullehrcr, so wie zur Unterstützung der Armen in
Heivclien verwandt werden.

6. Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt, öffentlich bekannt

gemacht, und an gewohnten Orten angeschlagen
werden.

Das Gutachter, der Finanzcowmißion über die Vogt-
stencr von Knonau wird in Berathung und hernach au-
genommin. (S. dasselbe S- 222.)

Aitcnhofcr erhält für 10 Tage Urlaub.

Gesetzgebender Ruth/ 21. May.
Präsident: Wy l ten bach.

Die Pelilionencommißion berichtet über nachfolgende

Gegenstände:

1. B. Fì cher von Nynach im Canton Zlrgau, Be-

sitzer einer an der Wyncn g legencn Mühle, stellt vor:
B Joh Zak. Wirtz von Mentzjken sey Vorhabens, unge«

fchr >4 bis izoo Schritte oberhalb eine neue Mühle zu

«richten, und dieses Unternehmen sey aus folgenden

Gründen durchaus widerrechtlich :

,'! Werde ihm, dein Polenten, ein Theil seines Was-

fers entzogen, da W'.rtz den Wynenbach durch einen zum

Theil grienichten Waßergi abrn bey 700 Schritte ableiten

müsse, um ihn auf seine Mühle zu jäh en.

2) Und vorzüglich dann habe alibereittz im I. i;?2
kin Vorbtsitzer des Wirtz aus dem nemlichen Grundstück

nne. neue Mühle errichten woüc» ; dieses habe damals
eine Streitigkeit mil dem Vorbesitzer des Pelemen v.ran-
laßt, die vo» den beyden Ständen Bern und Lnjcrn da-

hin sey verwiesen worden daß den Vordesitzer drs Petcn-

ten auf der einen Seite dem. Staub Bern 1000 El. be-

zahlte, einen jährlichen. Bsdenzins von 6 Mütt Kernen
auf seine Mühle schlagen li.ß, und dem Vvrbcsttzec des

Wirtz lov4jr. entrichtete; dagegen aber auf der andern
Seile die bestimmte Zusicheruug erhielt, daß er und seiue
Nachbeptzec nicht weiter sollen beschwert und keine an,
dere Muhie in einer halben Meile Wegs, ringsherum
soll gebaut w-rde».

l'.merdessen habe ihn die Voliziehmig mit seinen Ein-
Wendungen gegen den Mühiebau desWutz abgewiesen,
ungeachtet jeldst das Bedürfniß der- Gegend den lezteru
nicht crsodere, da in einem !iinkre,6 von einer kleinen
Stunde steh alldcreus i; Mühlen die zz Mahlhanfen
haben, befinden, daher er steh genöthigt sehe, vor Sir
B- G- zu treten »»t der Bitte. entweder die Einfiel-
lung des Wützischen Mühledau's zu verhängen, oder
aber, daß ihm dasjenige, was er im I. 1592 für das
Zwangrecht semer Mühle bezahlt habe, zurückerstattet,
und der ihm auserlegte Boden; us nachgelassen wnde.

Da die in dieser Pétition aufgestellte SpeelLsaeckuz bs-
sondere Eigenheilen an sich tragt, die eine genauere ttn.
tersuchung nothwendig zu machen scheinen, so tragt die
Pclltioneiicommißiou aus Verweisung derselbe» an die
Polizeycöinmißis!, an. Angenommen.

2. Im Zweifel, ob durch das Auflagensystem die Cci.
miiialpcozedurcn der Siempeltaxe nuterworftu seyen,
stellt das Distuk.sgericht Bern die Jnkoaveuienzen vor,
so die Belegung der Erimnia! cklcn mit der Stempel,
aufläge nach pch ziehen würden und schließt von daher
auf die Nothwendigkeit, dieselben namentlich der Stem-
pettaxe zu erlassen.

Die Pttitivneucommiß'ion schlägt vor, diese Zuschrift
der Finanzoommißtoii zur Untersuchung zu überweisen.
Wird au die Vollziehung gewiesen.

' z. Christian Ficehter, gedürtig aus dem Würtcmbcr-
gijchen, der sich mit einer Bürgerimiron Enswyl v.r-
heyrathet und Kinder erzeugthat, auch bercrts seit

Jahre» als Schuhmacher zu Eriswyl angesessen, von
den dortige» Oc.'övorgesezlen und der Meisterschaft ais
cin rechtschaffener Mann empfohlen ist, bewirbt sich um
die'Aufnahme tu das holsetjsche Bürgerrecht unter der

Verpflichtung zu Anka.sssnng eines besondern Bürger-
rechts für sich und seine Nachkommenschaft. Wird an
die Constitutionscvmniißion gewiesen.

4. B- Rcssl, Wirth zu Chavannes, reclamirt eine

Umgeldsfreyheit die er niil scin.-m Wirthshaus von dem

chmalige» Slaud Bern erkauf! habe. Wird an die Zi-
uanzlomuiißion gewiesen.

î. Die Gebrüder Ml. und Abr. Rad von Nopraz,
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wohnhaft zu Cossonay, klagen über einen Ehrschatz den

sie zahlen sollten für einen Kauf der vor Bekanntmachung
des dießsäilige» Gesetzes geschlossen ward, und für den sie

die Elnregistricungsgebüyr zahlten. Wird an die Finanz-

commißion gewiesen.

Das Gutachten der Munizipalitätencommißwn über

die Veränderungen die mit dem Gesetze über tue Munlzr
palttäten vorzunehmen, wird in Berathung genommen,
und mehrere Artikel des neuen Gesetzvorschlags werden

angenommen.
Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz

commißion, gewiesen:

B. Gesetzgeber! In dem Eingang zu dem neuen Auf-
lagensystcmvom 15. CYristm. 1800, heißt es: ,z Es sey

zu Bestreitung der Bedürfnisse für das lausende Jahr,

„ das ist für die Z u vom 1. Beachmonai 1800 hjs zum

» ; 1. May i8->l angenommen word.» u s. w "
Obgleich nun der angeführte Text keinen Zweifel übrig

lassen sollte, daß die Bestimmung jenee Epochen nur auf
die Bedürfnisse des Staats Bezug habe, so will man
doch hie und da denselben auf eine A t verdrehen, als

wären jene Epochen von der Dauer des Finanzsystems

zu verst hen, und als sollten nach Vcrfluß des zi.May
-8c-i die indirectcn Abgaben aufhören. So unbegründet

diese Behauptung seyn mag so haltet es doch dwVollz,-
Rath fur nothwendig daß die G s tzgeduug ohne Auf
schub erkläre, daß, da jene- Epochen sich bloß auf die

Staalsbcdlirfnisse beziehen, und die Ausgaben, welche die

Befriedigung tiefte Bedürfnisse erheischen, noch nach

dem ,l. May sortdauren so solle folglich der Bezug der

durch das Gesetz vom 15. Dec. 1800 dcccetirtcn Adza.
den (welcher erst seit wenig Wochen hat ang'fangen wer-
den tonnen) so lange fortfahren, bis die dem g fttzgeb.

Rarh zu seiner Zeit angezeigt und von demselben als noch-

wendig anerkannte Summe der Bedürfnisse, vermöge

gedacht-m Bezüge eingegangen/ oder l jz die nun beste,

hcnbcn Aastagen durch andere gesetzlich werden enezl seyn.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Fmauz-
commißion gewiesen:

B Gesetzgeber! Das Kloster Fahr jm'Cant. Baden,
besmdct sich im Fall einen G ldsausbruch zu machen, um
th>lis seine aasgeloffm.'n Schulden zu lügen, theils um
stine Oekdnomir ausrecht zu erhalten.

Die Serwallungskammer und durch ihren Canal die

Coavenlnalen selbst bestimmen zu diesem Zweck den

Verkauf einer Wiese, weiche das Kloster zu Wemmgen
im DM. Regenstorf, C. Zürich, beßzt.

(Da Fortsetzung folgt.)'

Prospekt Ger die in St. Gallen aufgestellt
Baumwollen Spinn-Maschinen-Hand-
lung, unter der Ragion: Gcftllschaft der
mechanischen Baumwollen - Spmnerey,
und über den für dieses Etablissement er-
richteten Actien- Societäcs -Comraet.

Die bisherigen Theilnehmee dieser Anstalt hallen es"

für überSüßig, die Nothwendigkeit und Wichtigkeit die-
ses Unternehmens für das Vaterland überhaupt, und
für unsere Gegend insbesondere zu schildern indem nur
weniges Nachdenken und Erfahrung überzeugend dewei-
st», daß ohne dieselbe einer imsercr wichtigsten Nah-
rungszweige und Haiidiungsquelltt, iii wenig Iahren
sehr gcichwächt, oder gar zernichtet werden müßie, be-

sonders wenn waS Nicht sich ereignen könnte, die-
Aussuhr der gesponnenen Baumwolle aus England ver»-
botrn werden sollte.

Es haben steh in dieser Ueberzeugung hiesige Kauf-
l-ute schon seit mehrcrn Jahren viele, aber lang ver»
gebliche Mahr gegeben diesem allgemeinen und grossen
Unglück entgegenzuarbeiten, und es ist ihnen endlich,'
durch imeemüdeles Forschen- und Beseitigung vieler
Schwierigkeiten gelungen, jene, von Kennern und
Nichtkeimm, bewunderten mechanischen Kunstwerke,
die bis dato nur allein in England cxfticrlen, (welchem
Lande sie so üd.rwicgende Vortheile in der Fabrikation
der Monsselmc und anderer Baumwollenstoffe verschaf.-
lev.) nicht allein in hier aufgestellt, sondern au» zu-
gänzlicher Zufriedenheit erprobt, und die Künstler,-
welche selbige allhi.r etablierten, gegen die Nmernch-
mer dahin verpßichlet zu sehen, daß sie näm-ich voü'
diesen Maschinen in Beyseyn und mit Hülse der von
der Gesellschaft bezahlten, und aus sieben Iahee enga-
grcrten hiesigen Arbeiter, so viele, als dieselbe lifting'-
und nützlich finden wird, zu verfertigen verbunden sind.-

Da aber diese Unternehmung m allen Rücksichten,-
und besonders der erforderlichen Kosten, Gebäuden urd'
Fonds halber, auf gemeinschaftliche Kräfte berechnet -st, -

welche im Anfang am schwersten auszubringen find, so'
glaubte die Gesellschaft, vertrauensvoll auf »hie gemein,'
nützigen und wohlthätigen Absichle», sichern die Helot-
tische Regierung in Bern wenden, und bey dersldeM
um einige, der Wichtigkeit der Unternehmung' ang?-
messene Vortheile sich bewerben zu dürfen. Eic wurde-
auch in lyren Erwartungen keineswegs getäuscht, und'
verdankt Derselben nun und zwar mehr in Rücksicht'

.des Menu»»'««', als-öes Privatinteresse!
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jl) Cm Patent, vom 2;. des leztverffossenen Monats

May datiert, auf sieben Jahre hin, für die aus-

schlicßliche Etablicrung und Bearbeitung solcher

Spinnmaschinen in Helvetica,

x) Den Btsitz und Genuß ohne Zins, ebenfalls für
sieben Jahre, von hinlänglich weitläufigen und ganz

zweckmäßigen Gebäuden und Raum im hiesigen

Kloster zur Fabricicrung und Bearbeitung aller er-

forderlichen Maschinen, und endlich

z) Die Betreuung von Slaacsauflagen und Abgaben,

sowohl in Rücksicht der Fabrikation der Maschinen

selbst, als aller Produkte derselben für die gleiche

Anzahl von Jahren.
Und da diese allerdings wichtige Vortheile, verbun-

den mit dem thätigsten Eifer, weichen die Unternehmer

dem glück'zchen Erfolg dieses neuen Etablissements fort-

wahrend zu widmen entschlossen sind, gegründete Hoff-

Ming geoen, daß die Gelder, welche demselben anver-

traut werden, sicherund nützlich augelegt seyn werden,

und in verfchiedemn Rücksichten billig erachtet wird,
daß jeder helvetische Bürger, wenn er will, Antheil
hieran nehmen könne, so haben sie, für die gleiche An-

zahl der sieben Patenljahre, eine Actien-Socictät errich-

tel, welche auf nachfolgenden Grundsätzen beruhet:

Die ersten 50 Actien sind als die Grundlage des

Etablissements, jede von fl. 1650 — den ersten Theil-

nchmern, welche allein den Contract unterschreiben,

gewidmet. Diese tonnen weder vermehrt, noch ver-

nundert werden, und sind während der ganzen Dauer
der Societät unverkäuflich; die Besitzer derselben haben

ausschließlich die Obliegenheit der Führung aller Ge- '

schäfte, und sollen für ihre Bemühung und Sorge in

Berathung und Leitung derselben, zehen procsmo vom

Betrag des jährlichen reinen Gewinnes zum voraus

unter sich zu theilen haben, sonst aber gar keine Vor.
rechte vor den übrigen Actien gemessen; ihre Actien

zählen aber nach dem Kostenbetrag in jedem Fall für
» 1/2 der übrigen.

Alle übrigen Actien ohne Ausnahme sind vom Werth
von fl. iioo jede, und während der ganze» Dauer
der Societät nach Belieben des Eigenthümers, jedoch

mit Anzeige des Käufers a» die Direktion, verkäuflich.

Die Bezahlung muß halb baar, und halb am Ende

dieses Jahres geschehen, die erste Bezahlung aber ge-

uicßc bis zur zweyten, das Interesse à 1/2 procsmo

5>r. AelL. Die Anzahl dieser Actien muß wenigstens

bis Ende dieses Jahrs unbestimmt bleiben, und also

die Anschaffung derselben jedem Liebhaber möglich seyn;

aus diesem Grunde kann auch, wie leicht zu erachten,
dermalen noch das Capital dieser Unternehmung nicht
bestimmt werden. Alle Actien müssen in allen Fälle,,
gleiche Rechte und Genuß haben.

Die erste Jahrrcchnung wird mit Ende dcS künsti.
gen JahreS >»»2, und dann alle folgende Jahre auf
gleichen Zeitpunkt verfertiget, und in Monatsfrist einer
Hauptversammlung alter Accionnairs, oder ihren Pro-
curalragern vorgelegt werden; leztcre werden in dieser
Versammlung eine Commißion von 7 Mitgliedern aus
ihrer Mitte erwählen, um, in Gemeinschaft mit der
Direktion, die Bücher und Rechnungen einzusehen,
und dadurch der Jahrrcch.mlig ihre Sanktion zu er-
theilen.

Bey der sechsten jährlichen Hauptversammlung, als»
von Anno -807, werden die sämtlichen Actionnairs,
durch die Relation ihrer obbcstimmlen Commißion ge-
leitet, über die Frage enifthàii ob und auf wel-
chcin Fuß dieses Etablissement fortgesezt, und auf wel,
che Weise die Besitzer derjenigen Accien, welche deren
Auslösung wünschen, remboursiert werden können?"

Endlich versteht es sich von sechsten. daß b.y einer,
früher oder später, vorzunehmenden Liquidation dieser
Unternehmung, alle Actien, pro r-ws ihres Kostende,
trags, den jeweiligen Gewinn oder Verlust zu tragen
haben.

In streitigen Fällen zwischen der Direktion und den
Actionnairs sind von jedem Theil zw. y Sehiedrichtcc,
und von diesen ein Obmann zu erwählen, mit deren
Ausspruch beyde Partheyen sich genüge» müssen.

Diese Anstalt erstreckt sich für jczo auf 40 Baum-
wollen-Spinnmaschinen à 204 Spindeln, samt den
dazu gehörigen Lmäier- und Vorspinnwerken; nach
Maaßgabe der Umstände und Kräfte werden selbige in
der Folge vermehrt werden.

Uebrigens nährt die Gesellschaft die zuversichtliche
Hoffnung, es werden sich mehrere ihrer Mitbürger,
von der Wichtigkeit und Nützlichkeit dieser Untemeh.
mung überzeugt, an sie anschließen, und zur Unter-
stützung und immer grösseren Vervollkommnung einer
so gemeinnützigen Anstalt gerne Hand bieten, wozu sie

dann auch selbige anmit Fründschastlich einzuladen nicht
ermangelt.

,St. Gallen^ im Brachmonat :8o».

Die Gesellschaft der mechanischen Baumwoî-
len-Spinnerey in St. Gallen.


	Gesetzgebender Rath

